
 
 

Anrechnungsantrag für Lehrgänge universitären Charakters der WWEDU 

 

Anrechnungen werden in sinngemäßer Anwendung des § 78 Universitätsgesetz 2002 

vorgenommen. Jedenfalls anrechenbar sind somit positiv beurteilte Prüfungen, die 

ordentliche Studierende an einer anerkannten inländischen oder ausländischen 

postsekundären Bildungseinrichtung, einer berufsbildenden höheren Schule (z.B. HTL, 

HAK, HBLA), einer Höheren Anstalt für Lehrer- und Erzieherbildung, in Studien an 

anerkannten inländischen Bildungseinrichtungen, deren Zugang die allgemeine 

Universitätsreife erfordert, oder in einem Lehrgang universitären Charakters abgelegt 

haben. 

Keinesfalls anrechenbar sind reine Seminarteilnahmen, die ohne Prüfung abgeschlossen 

wurden! 

Tragen Sie bitte in diese Tabelle die Bezeichnungen jener von Ihnen bereits absolvierten 

Prüfungen korrelierend zu den entsprechenden Modulen Ihres Lehrganges bei der 

WWEDU ein. Beachten Sie bitte, dass ein Modul nur dann angerechnet werden kann, 

wenn zumindest 2/3 inhaltlich als erfüllt anzusehen sind und der Umfang zumindest 

annähernd gleichwertig ist (1 ECTS = 25 Stunden workload). Wurde die anzurechnende 

Prüfung nicht mit ECTS bewertet, dann bitte nichts in die hierfür vorgesehene 4. Spalte 

eintragen! Übermitteln Sie bitte das ausgefüllte Formular inklusive der entsprechenden 

Zeugnisse an studienleitung@wwedu.com. Beim Ausfüllen des Formulares verwenden Sie 

bitte das gültige Curriculum Ihres Lehrganges. 

WICHTIG: Es können prinzipiell in Expertenlehrgängen maximal 42 ECTS (= 7 Module) 

und in den Masterlehrgängen maximal 60 ECTS (= 10 Module) aus erbrachten 

Prüfungsleistungen angerechnet werden. 

Wenn Sie die Anrechnung von Modulen in eventu beantragen und theoretisch mehr als 

die vorgegebene höchstzulässige Anzahl anrechenbar wäre, werden automatisch die 

ersten 7 bzw 10 beantragten und anrechenbaren Module angerechnet. 

WICHTIG: Anträge auf die Anrechnung einer Masterarbeit können aufgrund einer Novelle 

des Universitätsgesetzes 2002 idgF seit 01.01.2011 nicht mehr beantragt werden.  



 
 

Name:  Matr. Nr._________________ 
 
Lehrgang der WWEDU:_________________________ 
 
 

Modul der WWEDU, für 
welches die Anrechnung 

beantragt wird 
ECTS Äquivalente Prüfung/en (von 

Ihnen bereits absolviert) ECTS 

Anmerkung 
(Spalte 
NICHT 

auszufüllen!) 
     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

     

     



 
 
LVNr./Lehrveranstaltung 
der WWEDU  

SWS/
ECTS 

äquivalente LV (von Ihnen 
bereits absolvierte LV) 

SWS/
ECTS 

Anmerkung 

     

 
 

    

 
 

    

 
 

    

     

 
 
 
 
 
_____/_______20_____    _____________________________ 
          (Unterschrift des Antragstellers) 


